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 Sitzung:  Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt 

II/4

 Sitzungstag:  Mittwoch, den 29.08.2007 

 Sitzungsort:  Sitzungssaal des Rathauses, 
Marktplatz 1 

 Beginn:  17:00 Uhr 

 Ende:  19:50 Uhr 

 
 
TAGESORDNUNG Anlage:   Projekt-Exposé VfR-Gelände 

„Ohler Wiesen“ zu TOP 1.9.1 
 
 
1. Öffentliche Sitzung 
1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

1.1.1. Verpflichtung sachkundiger Bürger und Einwohner 

1.1.2. Einwohnerfragestunde 

1.1.3. Anerkennung der Tagesordnung 

1.2. Bericht über die Ausführung der Beschlüsse 
Vorlage: M/2007/262 

1.3. Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NW 
 

1.4. Beschlüsse 

1.4.1. Bebauungsplan Nr. 85 Nachverdichtung Silberberg  
1. Zustimmung zum Vorentwurf 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
Vorlage: V/2007/218 

1.4.2. Bürgerantrag auf Erlass einer Außenbereichssatzung für den Ort Dreine vom 
05.08.2007 
Vorlage: V/2007/219 

1.4.3. Bebauungsplan Nr. 44 Wipperhof  
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
2. Anpassung des Plangebietes 
3. Zustimmung zum Entwurf 
4. Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Vorlage: V/2007/222 
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1.4.4. Bebauungsplan Nr. 86 Siedlung Düsterohl  
1. Zustimmung zum Vorentwurf 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
Vorlage: V/2007/221 

1.4.5. Einzelhandelskonzept der Stadt Wipperfürth 
Wipperfürther Sortimentsliste - Tiere zoologischer Bedarf/Tierfutter 
Vorlage: V/2007/228 

1.5. Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 

1.6. Empfehlungen an den Rat 

1.6.1. Bebauungsplan Nr. 74 Innenstadt-West, 1. Änderung 
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
2. Beschluss als Satzung 
Vorlage: V/2007/217 

1.6.2. REGIONALE  2010 /  Projekt Wasserquintett 
hier: LEADER-Bewerbung 
Vorlage: V/2007/229 

1.7. Anfragen 

1.7.1. Kreuzung Gladbacher Straße / Ringstraße 
Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.08.2007 
Vorlage: F/2007/021 

1.8. Anträge 

1.9. Mitteilungen 

1.9.1. REGIONALE  2010  /  Ohler Wiesen 
Vorlage: M/2007/266 

1.9.2. Neuaufstellung Flächennutzungsplan 
Vorlage: M/2007/265 

1.9.3. Tag des offenen Denkmals am 9. September 2007 
Vorlage: M/2007/263 

1.9.4. Neufassung der Landschaftsschutzgebietsverordnung (LSG-VO) 
Vorlage: M/2007/269 

1.9.5. Umbau einer barrierefreien Toilettenanlage am Surgères Platz 
Vorlage: M/2007/270 

1.10. Verschiedenes 
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2. Nichtöffentliche Sitzung 
2.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

2.2. Anerkennung der Tagesordnung 

2.3. Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NW 

2.4. Beschlüsse 

2.5. Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 

2.6. Empfehlungen an den Rat 

2.6.1. Bebauungsplan Nr. 44 Wipperhof  
Zustimmung zum Durchführungsvertrag 
Vorlage: V/2007/223 

2.7. Anfragen 

2.8. Anträge 

2.9. Mitteilungen 

2.10. Verschiedenes 
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Stadt Wipperfürth 

 
AA  NN  WW  EE  SS  EE  NN  HH  EE  II  TT  SS  LL  II  SS  TT  EE  

 

zur Sitzung Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, 
am 29.08.2007  von 17:00 Uhr bis 19:50 Uhr 

 

Anwesend: 
Vorsitzende/r 
Bongen, Hermann-Josef CDU   

Ratsmitglieder 
Ahus, Margit CDU   
Clemens, Beate CDU   
Funke, Jürgen CDU   
Gehle, Lorenz CDU   
Gottlebe, Joachim SPD   
Grüterich, Norbert CDU   
Kohlgrüber, Gerd CDU   
Koppelberg, Harald UWG   
Kremer, Stephan CDU   
Mederlet, Frank SPD   
Schmitz, Bernd CDU Vertretung für Herrn Willi Büchler 
Schüler, Heinz SPD   
Stein, Günter SPD   

sachkundige Bürger 
Goller, Christoph Bündnis 90 / DIE GRÜNEN   
Müller, Hans-Peter CDU   
Virchow, Wolfgang UWG   

Verwaltungsvertreter/in 
Forsting, Guido  Bürgermeister    
Funcke, Claus intern   
Kade, Thomas intern   
Lippert, Pia intern   
Siebenmorgen, Klaus intern   
Willms, Herbert intern   

Schriftführer/in 
Leiter, Karin intern   
 

entschuldigt 
beratende Mitglieder 
Pehlke, Michael Dr. FDP   
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1 Öffentliche Sitzung 
  
  
1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  

Ausschussvorsitzender Herr Bongen stellt fest, dass zur heutigen Sitzung form- 
und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Ausschuss beschlussfähig ist. 
 

  
  
1.1.1 Verpflichtung sachkundiger Bürger und Einwohner 
  

entfällt 
 

  
  
1.1.2 Einwohnerfragestunde 
  

Der anwesenden Öffentlichkeit wurde Gelegenheit gegeben Fragen an den Aus-
schuss zu richten, hiervon wurde kein Gebrauch gemacht. Auch schriftliche Fra-
gen wurden vor der Sitzung nicht eingereicht. 
 

  
  
1.1.3 Anerkennung der Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung wird in der Fassung der Einladung und der Nachträge aner-
kannt.  
 
Ratsherr Mederlet bittet die Verwaltung um grundsätzliches Bemühen, zukünftig 
weniger Vorlagen im Nachtrag zu versenden.  
 

  
  
1.2 Bericht über die Ausführung der Beschlüsse 

Vorlage: M/2007/262 
  

Der als schriftliche Mitteilung vorliegende Bericht (Austauschvorlage 2. Nachtrag) 
über die Durchführung der Beschlüsse wird zur Kenntnis genommen. 
 

  
  
1.3 Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NW 
  

entfällt 
  

 
 

  
1.4 Beschlüsse 
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1.4.1 Bebauungsplan Nr. 85 Nachverdichtung Silberberg  
1. Zustimmung zum Vorentwurf 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
Vorlage: V/2007/218 

  
1. Zustimmung zum Vorentwurf 
 
Inhalt des Vorentwurfs zum Bebauungsplan Nr. 85 Nachverdichtung Silberberg 
ist die Ausweisung von Wohnbauflächen für freistehende 2-geschossige Einzel- 
und Doppelhäuser an einem Wohnstich mit Anschluss an die neutrassierte Er-
schließungsstraße Am Silberberg.  
 
Dem vom Ing. Büro PLANwerk erarbeiteten Vorentwurf wird zugestimmt.  
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: einstimmig 
 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung  
 
Auf der Grundlage des Vorentwurfs zum Bebauungsplan Nr. 85 Nachverdichtung 
Silberberg wird die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB durchge-
führt.  
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: einstimmig  

  
Herr Eckert, Büro Planwerk, Dormagen, stellt die weitergehende Planung zur 
Nachverdichtung Silberberg vor.  
 
Die Fragen von Ratsherr Koppelberg zu den Textlichen Festsetzungen bezüglich 
Stellplatzzahlen, Schwerlastverkehr (Müllfahrzeuge) im Wendekreis und Dachge-
staltung/ Dachsteine werden von Frau Lippert hinreichend beantwortet. Die Text-
lichen Festsetzungen werden bis zur frühzeitigen Auslegung zu Punkt 8.2 in der 
Formulierung hinsichtlich „glänzend glasierten Dachsteinen“   überarbeitet. 
 
 
 
 
 

  
1.4.2 Bürgerantrag auf Erlass einer Außenbereichssatzung für den Ort Dreine 

vom 05.08.2007 
Vorlage: V/2007/219 

  
Der Beschluss vom 18.01.2006 des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt-
schutz und Bauwesen (SUB) über die Zurückstellung der Bearbeitung des Erlas-
ses einer Außenbereichssatzung für den Ort Dreine wird bestätigt. Ein weiterge-
hender Beschluss ist nicht erforderlich. 
 
Der Antragsteller ist über den Beschluss zu unterrichten. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  
Die Verwaltung wird gebeten in der kommenden Sitzung des ASU am 24.10.2007 
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das ergänzende Außenbereichsgutachten vorzustellen, in dem die Vorausset-
zungen und Möglichkeiten der Anwendung des § 35 (6) BauGB für eine nachhal-
tige aktive Außenbereichsentwicklung in Wipperfürth untersucht werden. 
 
 
 

  
1.4.3 Bebauungsplan Nr. 44 Wipperhof  

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
2. Anpassung des Plangebietes 
3. Zustimmung zum Entwurf 
4. Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Vorlage: V/2007/222 

  
1. Abwägung der in der frühzeitigen Beteiligung (Bürger, Träger öffentli-

cher Belange, Nachbarkommunen) eingegangenen Stellungnahmen 
 
Schreiben Nr. 1 der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH vom 20.04.07 
 
Teilanregung 1: Es werden Hinweise zu den erforderlichen Vorarbeiten und der 
Durchführung der Baumaßnahmen sowie der Sicherung des Qualitätsstandards 
der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung des Plangebietes vorge-
bracht.  

********** 
Diese Hinweise sind nicht Gegenstand des planungsrechtlichen Verfahrens, wer-
den aber in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren bzw. bei Durchführung 
des Vorhabens über entsprechende Regelungen im Durchführungsvertrag be-
rücksichtigt. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 2: Es wird die Errichtung einer neuen Trafostation im Bereich des 
Kreisverkehrs gefordert.  

********** 
Eine entsprechende Versorgungsfläche wurde im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan festgesetzt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 3: Die vorhandene Gasleitung südlich der Lenneper Straße ist vor 
dem Wurzelwerk der dort geplanten Bäume zu schützen.  
 

********** 
Die Sicherung der Leitung wird durch die Aufnahme eines entsprechenden Hin-
weises in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sichergestellt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 2 des Wupperverbandes vom 23.04.07 
 
Teilanregung 1:Die Erläuterungen zu dem geplanten Vorhaben sind zutreffend. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 2: Es wird darauf hingewiesen, dass das Niederschlagswasser 
entsprechend den a. a. R. d. Technik zu behandeln und/oder zurückzuhalten ist 
bevor es in ein Gewässer eingeleitet werden darf.  

********** 
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Mittlerweile wurde das Entwässerungskonzept mit den zuständigen Fachbehör-
den abgestimmt. Danach wird das anfallende Niederschlagswasser in die Wup-
per eingeleitet werden, wobei das auf privaten Verkehrsflächen anfallende Nie-
derschlagswasser mit dauerbespannten Schlammfängen vorbehandelt und erst 
dann dem neu zu errichtenden Regenwasserkanal zugeführt werden wird.  

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 3: Da eine Öffnung des im Plangebiet verrohrt verlaufenden Bach-
lauf „Am Wipperhof“ nicht möglich ist, soll dieser an den östlichen Rand des 
Plangebietes verlegt werden und von jeglicher Bebauung und möglichst auch von 
Bepflanzungen frei gehalten werden.  
 

********** 
Durch Festsetzung eines entsprechenden Leitungsrechtes im Bebauungsplan 
wird die geplante Verlegung des verrohrten Bachlaufes sichergestellt. Die ur-
sprünglich auf dem Leitungsrecht vorgesehenen Bepflanzungen werden weitge-
hend ersatzlos gestrichen.  

 Den Anregungen wird gefolgt. 
 
Teilanregung 4: Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzungsrechte und Un-
terhaltspflichten für den neu verrohrten Bachlauf noch geklärt werden müssen.  
 

********** 
Da eine Einleitung der Niederschlagswässer in den verrohrten Bachlauf nicht 
vorgesehen ist, bleiben die Unterhaltungspflichten und Nutzungsrechte unverän-
dert beim Wupperverband. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 5: Darüber hinaus bittet der Wupperverband um eine frühzeitige 
Einbindung bei der weiteren Planung, insbesondere der anstehenden wasser-
rechtlichen Verfahren.  
 

********** 
Im Rahmen der weiteren Abstimmungen und den nachfolgenden wasserrechtli-
chen Verfahren wird der Wupperverband weiter an der Planung beteiligt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 3 des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Deutschland u.a. 
vom 24.04.07 
 
Teilanregung 1: Nach Ansicht des Einwenders, hat das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf das Versorgungszentrum von Wipperfürth und ist 
städtebaulich nicht integriert.  
 

********** 
Mittlerweile wurde eine Verträglichkeitsstudie und Auswirkungsanalyse  erstellt, 
die u.a. die Auswirkungen des Projektes auf den Einzelhandel des zentralen Ver-
sorgungsbereichs der Stadt Wipperfürth untersucht. Der Gutachter kommt zu 
dem Ergebnis, dass die geplanten Nutzungen innerhalb des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes in ihrer geplanten Größe als städtebaulich verträglich einzu-
schätzen sind. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die umliegenden Ver-
sorgungsstandorte und -zentren im Stadtgebiet sind in keinem Fall ermittelt wor-
den. Zum einem erreichen die ermittelten Umsatzumlenkungsquoten von maxi-
mal ca. 9,4% die kritischen Unsatzumlenkungsgrenzwerte von 10% im Einzugs-
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gebiet nicht. Zum anderen liegen die erreichbaren Marktanteile der geplanten 
Nutzungen mit maximal bis zu 9,8% deutlich unterhalb der Grenzen, die eine 
Marktdominanz vermuten lassen würden.  
Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Getränkemarkt bereits im Bestand vorhan-
den ist, so dass keine Neuansiedlung erfolgen und er auswirkungsneutral sein 
wird. Der Fachmarkt ist per Definition nicht innenstadtrelevant, da für ihn im 
Kernsortiment nur nicht-zentrenrelevante Sortimente zugelassen sind. Der Tier-
markt hat keinen systemgleichen Wettbewerber im Innenstadtbereich; alle ansäs-
sigen Anbieter sind entweder spezialisiert oder führen Tiernahrung nur als unter-
geordnetes Teilsortiment. 
Die geplanten Einzelhandelsnutzungen fügen sich somit in die Einzelhandels-
landschaft Wipperfürths ein.  
 
Das gesamte Projekt trägt darüber hinaus zur Bindung zusätzlicher Kaufkraft in 
Wipperfürth durch Abfangen der bestehenden Kaufkraftverluste, vor allem in 
Richtung Hückeswagen und Wermelskirchen bei. Damit reduziert das Vorhaben 
die aufgezeigten Kaufkraftverluste der Stadt Wipperfürth im betrachteten Kernsor-
timent. 
Zwar ist eine enge funktionale Anbindung im Sinne einer Integration an die In-
nenstadt wegen der Entfernung von knapp 1.000 m nicht möglich, jedoch ist eine 
solche für eine Standorteignung auch nicht erforderlich. Die Eignung ergibt sich 
zunächst durch die aufgrund bestehender bzw. auszubauender Fuß- und Rad-
wege gegebenen fußläufigen Erreichbarkeit aus benachbarten Siedlungsberei-
chen (westlicher Teil der Kernstadt Wipperfürth), für die das Vorhaben eine Ver-
sorgungsfunktion übernehmen wird. Dabei ist ohnehin zu berücksichtigen, dass 
die fußläufige Erreichbarkeit vor allem für den Lebensmittelmarkt, der eine Nah-
versorgungsfunktion übernehmen wird, relevant ist. Die anderen Nutzungen sind 
entweder aufgrund der Gebindegrößen (Tiermarkt) bzw. der Größe der Waren-
einheiten (Getränkemarkt) eher autogebunden. Darüber hinaus wird die ÖPNV-
Anbindung, die bereits jetzt aufgrund einer Frequenz von 42 Bussen täglich in 
beide Richtungen als gut zu bezeichnen ist, durch die Umwandlung der Bushalte-
stellen in reguläre Busbuchten und die Einrichtung von Querungshilfen verbes-
sert. 

 Der Anregung wird nicht  gefolgt.  
 
Teilanregung 2: Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgesehene Pflanzung 
von 26 Laubbäumen aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens nicht 
ausreicht um die kleinklimatische und lufthygienische Situation zu verbessern.  
 

********** 
Die vorgesehenen Baumpflanzungen dienen der gestalterischen Aufwertung und 
der Verbesserung der kleinklimatischen Situation des derzeit fast vollständig ver-
siegelten Plangebietes. Sie dienen nicht als Ausgleich für das erhöhte Ver-
kehrsaufkommen. 

  Der Anregung zu erweiterten Baumpflanzungen wird nicht gefolgt. 
 
Teilanregung 3: Es wird auf die bereits festgesetzten Pflanzbindungen hinge-
wiesen und um Sicherung und Aufwertung des mit Gehölzen bestanden Walls 
nördlich der bestehenden Stellplatzanlage sowie der Schließung der dort beste-
henden Lücken durch entsprechende Pflanzungen gebeten.  

********** 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im überarbeiteten Entwurf um 
den Wallbereich und Teilbereiche der Wupperaue erweitert. Er beinhaltet ent-
sprechende textliche Festsetzungen und Plandarstellungen  

  Der Anregung wird gefolgt. 
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Teilanregung 4: Es wird auf den zu erwartenden Rückgang des Artenreichtums 
im Untersuchungsraum hingewiesen. Eine differenzierte Artenerfassung fehlt und 
sei zur Bewertung unumgänglich.  

********** 
Das Plangebiet stellt nur einen sehr eingeschränkt nutzbaren Lebensraum für 
Insekten-, Vogelarten, Klein- und Großsäuger dar. Daher wurde auf eine detail-
lierte Untersuchung einzelner Arten verzichtet. Innerhalb und außerhalb der be-
stehenden Gebäude wurden ergänzende Bestandsaufnahmen durchgeführt. Die 
im Rahmen dieser Bestandsaufnahmen erfassten Mehlschwalben (Nester mit 16 
Brutpaaren) sind im Umweltbericht berücksichtigt. Weitere Nist- oder Quartiers-
plätze gebäudebewohnender Tiere konnten nicht nachgewiesen werden. Im Um-
weltbericht des Bebauungsplanes wurden die entsprechenden Erläuterungen 
aufgenommen. 

 Dem Hinweis auf eine differenzierte Artenerfassung wird nicht gefolgt.  
 
Teilanregung 5: Zum Schutz der Mehlschwalben  wird für die Baumaßnahmen 
und die Abbrucharbeiten ein zeitliches Fenster außerhalb der Brutzeit gefordert.  

********** 
Eine entsprechende Regelung ist im Durchführungsvertrag enthalten. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 4 der Industrie und Handelskammer zu Köln vom 02.05.2007 
 
Es wird gefordert, dass innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
aufgrund der bestehenden städtischen Zielkonzeption kein großflächiger Einzel-
handel entstehen darf. Allenfalls sollte ein Nachbarschaftsladen mit max. 800 m² 
Verkaufsfläche entstehen. Da jedoch für den geplanten Lebensmittelmarkt u.a. 
eine Bruttogeschossfläche von ca. 1.504 m² geplant ist, sind nach Einschätzung 
der IHK negative Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO auf die Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche der Stadt Wipperfürth zu erwarten. Es 
sollte eine detaillierte Auflistung der Betriebe in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan aufgenommen werden, die dort errichtet werden sollen. 
 

********** 
Gegenüber dem Planvorentwurf enthält der überarbeitete Entwurf zusätzliche  
Festsetzungen zur Nutzungsart. Entsprechend der Anregung wurde eine detail-
lierte Liste der zulässigen Einzelhandelsbetriebe mit den zulässigen Verkaufsflä-
chen aufgenommen. Es wurde hierbei auf die zentrenrelevanten und nicht zent-
renrelevanten Sortimente der „Wipperfürther Liste“ zurückgegriffen. Nach den 
getroffenen Festsetzungen sind ausschließlich Einzelhandelsbetriebe mit maxi-
mal 799 m² Verkaufsfläche unterhalb der durch derzeitige Rechtsprechung defi-
nierten Großflächigkeit gem. § 11 Abs. 3 BauNVO zulässig. Unabhängig davon 
ist nach derzeitiger Rechtsprechung (BVerwG -4c 10.04/14.04/3.05/8.05 – vom 
24.11.2005) §11 Abs. 3 BauNVO nur dann anwendbar, wenn die Verkaufsfläche 
großflächig und die Geschossfläche 1.200 m² überschreitet. Ist einer der beiden 
vorgenannten Tatbestandmerkmale, so wie im vorliegenden Fall, nicht erfüllt, ist § 
11 Abs. 3 BauNVO nicht anwendbar. 
Zwischenzeitlich wurde eine Verträglichkeitsstudie und Auswirkungsanalyse  er-
stellt, die u.a. die Auswirkungen des geplanten Einzelhandels auf die zentralen 
Versorgungsbereiche der Stadt Wipperfürth untersucht. Der Gutachter kommt zu 
dem Ergebnis, dass die geplanten Nutzungen innerhalb des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes in ihrer geplanten Größe als städtebaulich verträglich einzu-
schätzen sind. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die umliegenden Ver-
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sorgungsstandorte und -zentren im Stadtgebiet sind in keinem Fall ermittelt wor-
den. Die ermittelten Umsatzumlenkungsquoten (maximal ca. 9,4%) erreichen die 
kritischen Unsatzumlenkungsgrenzwerte von 10% im Einzugsgebiet nicht. Die 
erreichbaren Marktanteile der geplanten Nutzungen liegen mit maximal bis zu 
9,8% deutlich unterhalb der Grenzen, die eine Marktdominanz vermuten lassen.  
Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Getränkemarkt bereits im Bestand vorhan-
den ist, so dass keine Neuansiedlung erfolgen und er auswirkungsneutral sein 
wird. Der Fachmarkt ist per Definition nicht innenstadtrelevant, da für ihn im 
Kernsortiment nur nicht-zentrenrelevante Sortimente zugelassen sind. Der Tier-
markt hat keinen systemgleichen Wettbewerber im Innenstadtbereich; alle ansäs-
sigen Anbieter sind entweder spezialisiert oder führen Tiernahrung nur als unter-
geordnetes Teilsortiment. 
Die geplanten Einzelhandelsnutzungen fügen sich somit in die Einzelhandels-
landschaft Wipperfürths ein.  
 
Das gesamte Projekt trägt darüber hinaus zur Bindung zusätzlicher Kaufkraft in 
Wipperfürth durch Abfangen der bestehenden Kaufkraftverluste, vor allem in 
Richtung Hückeswagen und Wermelskirchen bei. Damit reduziert das Vorhaben 
die aufgezeigten Kaufkraftverluste der Stadt Wipperfürth im betrachteten Kernsor-
timent. 
Zwar ist eine enge funktionale Anbindung im Sinne einer Integration an die In-
nenstadt wegen der Entfernung von knapp 1.000 m nicht möglich, jedoch ist eine 
solche für eine Standorteignung auch nicht erforderlich. Die Eignung ergibt sich 
zunächst durch die aufgrund bestehender bzw. auszubauender Fuß- und Rad-
wege gegebenen fußläufigen Erreichbarkeit aus benachbarten Siedlungsberei-
chen (westlicher Teil der Kernstadt Wipperfürth), für die das Vorhaben eine Ver-
sorgungsfunktion übernehmen wird. Dabei ist ohnehin zu berücksichtigen, dass 
die fußläufige Erreichbarkeit vor allem für den Lebensmittelmarkt, der eine Nah-
versorgungsfunktion übernehmen wird, relevant ist. Die anderen Nutzungen sind 
entweder aufgrund der Gebindegrößen (Tiermarkt) bzw. der Größe der Waren-
einheiten (Getränkemarkt) eher autogebunden. Darüber hinaus wird die ÖPNV-
Anbindung, die bereits jetzt aufgrund einer Frequenz von 42 Bussen täglich in 
beide Richtungen als gut zu bezeichnen ist, durch die Umwandlung der Bushalte-
stellen in reguläre Busbuchten und die Einrichtung von Querungshilfen verbes-
sert. 

 Der Anregung keinen großflächigen Einzelhandel zuzulassen und die Verträg-
lichkeit des Vorhabens mit der Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches 
sicherzustellen wurde damit  gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 5 des ESW Einkaufzentrums vom 06.05.2007 
 
Nach Einschätzung des Einwenders handelt es sich bei den geplanten Einzel-
handelsbetrieben um ein Einkaufszentrum mit mehreren zum Teil großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben die nur in einem Kerngebiet oder Sondergebiet zulässig 
sind. Diese Baugebietsfestsetzungen würden aber dem derzeitigen und dem zu-
künftigen Flächennutzungsplan widersprechen und somit nicht zulässig sein. In 
einer Zusammenstellung der Bruttogeschossflächen und Verkaufsflächen wird 
nach Ansicht des Einwenders nachgewiesen, dass es sich bei dem geplanten 
Discounter zusammen mit der Bäckerei um einen großflächigen Einzelhandelsbe-
trieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO handelt und bei Betrachtung aller Vorha-
ben um ein Einkaufszentrum im Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, die in ihrer 
Summe und Vielfalt, negative Auswirkungen auf die städtebauliche Ordnung ha-
ben werden. Es wird daher die Vorlage eines entsprechenden Auswirkungsgut-
achtens gefordert. Darüber hinaus wird gefordert, die im GMA Gutachten darge-
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legten Empfehlungen zur bauplanungsrechtlichen Abgrenzung von zentrenrele-
vanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten (Wipperfürther Liste) in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Festsetzungen zu übernehmen. Ab-
schließend wird die Anregung geäußert, das Bebauungsplanverfahren wegen der 
erheblichen rechtlichen Mängel in der vorliegenden Form nicht weiter zu verfol-
gen. 

********** 
Bei dem der Stellungnahme zu Grunde liegenden Vorentwurf eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes handelte es sich um einen Vorentwurf, der im we-
sentlichen die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, hier insbesondere 
auch die Information über die beabsichtigte Neugestaltung des Planungsraumes, 
darstellt. Die für den später angestrebten Satzungsbeschluss erforderliche Bear-
beitungstiefe konnte daher noch nicht vorliegen. Gerade die frühzeitige Beteili-
gung von Öffentlichkeit und Behörden dient dazu, alle notwendigen zu berück-
sichtigenden Informationen zu erhalten, um diese dann für die Erarbeitung des 
Entwurfes angemessen berücksichtigen bzw. prüfen zu können. Die vom ESW 
angeregten Fragestellungen zur „Innenstadtverträglichkeit“ sind für den Entwurf 
durch gutachterliche Ausarbeitungen geprüft worden. Die Meinung, dass es sich 
im vorliegenden Fall um ein Einkaufszentrum handelt trifft nicht zu. Einkaufszent-
ren sind typischerweise sog. „Center“ oder „Shopping - Malls“, die als bauliche 
Einheit errichtet werden. Im Regelfall liegt hierzu eine einheitliche Baugenehmi-
gung vor. Ein diesbezüglich einheitlich geplantes Einkaufzentrum ist nicht vorge-
sehen, da u.a. für jede einzelne Nutzung eine Baugenehmigung beantragt wird. 
Vielmehr handelt es sich bei dem Gesamtvorhaben um die Ansammlung von ein-
zelnen Läden in einem bestimmten räumlich abgegrenzten Bereich, ohne ge-
meinsames Nutzungskonzept, ohne einheitliche Vermarktung, ohne einheitlicher 
Öffnungszeiten, sowie mit klar getrennten Nutzungsbereichen. Die Betriebe ver-
fügen über separate Lager, Sozialräume, Eingänge, Stellplatzanlagen und Anlie-
ferzonen und sind baulich deutlich erkennbar voneinander getrennt.  
Die vom Einwender angenommene Funktionseinheit von Lebensmittelmarkt und 
Backshop trifft nicht zu, da sich die angebotenen Sortimente nicht als Ergänzung 
sondern vielmehr als Konkurrenzprodukte darstellen wodurch die gemeinsame 
Teilnahme am Wettbewerb nicht gegeben ist. Darüber hinaus handelt es sich 
baulich und funktional um zwei selbstständige Einheiten. 
Der Entwurf  des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde u.a. bzgl. der 
Festsetzungen zur Nutzungsart überarbeitet und beinhaltet jetzt eine detaillierte 
Liste der zulässigen Einzelhandelsbetriebe mit den zulässigen Verkaufsflächen. 
Wie angeregt wurde hierbei auf die zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevan-
ten Sortimente der „Wipperfürther Liste“ zurückgegriffen. Nach den getroffenen 
Festsetzungen sind ausschließlich Einzelhandelsbetriebe mit maximal 799 m² 
Verkaufsfläche unterhalb der durch derzeitige Rechtsprechung definierten Groß-
flächigkeit gem. § 11 Abs. 3 BauNVO zulässig. 
Zwischenzeitlich  wurde eine Verträglichkeitsstudie und Auswirkungsanalyse  
erstellt, die u.a. die Auswirkungen des geplanten Einzelhandels auf die zentralen 
Versorgungsbereiche der Stadt Wipperfürth untersucht. Der Gutachter kommt zu 
dem Ergebnis, dass die geplanten Nutzungen innerhalb des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes in ihrer geplanten Größe als städtebaulich verträglich einzu-
schätzen sind. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die umliegenden Ver-
sorgungsstandorte und -zentren im Stadtgebiet sind in keinem Fall ermittelt wor-
den. Die ermittelten Umsatzumlenkungsquoten (maximal ca. 9,4%) erreichen die 
kritischen Unsatzumlenkungsgrenzwerte von 10% im Einzugsgebiet nicht. Die 
erreichbaren Marktanteile der geplanten Nutzungen liegen mit maximal bis zu 
9,8% deutlich unterhalb der Grenzen, die eine Marktdominanz vermuten lassen.   
Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Getränkemarkt bereits im Bestand vorhan-
den ist, so dass keine Neuansiedlung erfolgen und er auswirkungsneutral sein 



13 

wird. Der Fachmarkt ist per Definition nicht innenstadtrelevant, da für ihn im 
Kernsortiment nur nicht-zentrenrelevante Sortimente zugelassen sind. Der Tier-
markt hat keinen systemgleichen Wettbewerber im Innenstadtbereich; alle ansäs-
sigen Anbieter sind entweder spezialisiert oder führen Tiernahrung nur als unter-
geordnetes Teilsortiment. 
Die geplanten Einzelhandelsnutzungen fügen sich somit in die Einzelhandels-
landschaft Wipperfürths ein.  
 
Das gesamte Projekt trägt darüber hinaus zur Bindung zusätzlicher Kaufkraft in 
Wipperfürth durch Abfangen der bestehenden Kaufkraftverluste, vor allem in 
Richtung Hückeswagen und Wermelskirchen bei. Damit reduziert das Vorhaben 
die aufgezeigten Kaufkraftverluste der Stadt Wipperfürth im betrachteten Kernsor-
timent. 
Zwar ist eine enge funktionale Anbindung im Sinne einer Integration an die In-
nenstadt wegen der Entfernung von knapp 1.000 m nicht möglich, jedoch ist eine 
solche für eine Standorteignung auch nicht erforderlich. Die Eignung ergibt sich 
zunächst durch die aufgrund bestehender bzw. auszubauender Fuß- und Rad-
wege gegebenen fußläufigen Erreichbarkeit aus benachbarten Siedlungsberei-
chen (westlicher Teil der Kernstadt Wipperfürth), für die das Vorhaben eine Ver-
sorgungsfunktion übernehmen wird. Dabei ist ohnehin zu berücksichtigen, dass 
die fußläufige Erreichbarkeit vor allem für den Lebensmittelmarkt, der eine Nah-
versorgungsfunktion übernehmen wird, relevant ist. Die anderen Nutzungen sind 
entweder aufgrund der Gebindegrößen (Tiermarkt) bzw. der Größe der Waren-
einheiten (Getränkemarkt) eher autogebunden. Darüber hinaus wird die ÖPNV-
Anbindung, die bereits jetzt aufgrund einer Frequenz von 42 Bussen täglich in 
beide Richtungen als gut zu bezeichnen ist, durch die Umwandlung der Bushalte-
stellen in reguläre Busbuchten und die Einrichtung von Querungshilfen verbes-
sert. 

 Der Anregung zur  gutachterlichen Prüfung der Auswirkungen auf den zentra-
len Versorgungsbereich wurde damit gefolgt. 

 Die Einschätzung des ESW zu den negativen Auswirkungen des Vorhabens 
für den Einzelhandel in der Innenstadt wird aufgrund der gutachterlichen Ergeb-
nisse nicht geteilt. Der Anregung wird insoweit nicht gefolgt 

 Der Anregung auf planungsrechtliche Abgrenzung von zentrenrelevanten und 
nichtzentrenrelevanten Sortimenten wird durch Aufnahme der Wipperfürther Sor-
timentsliste in den textlichen Festsetzungen gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 6 der Bezirksregierung Köln vom 15.05.07 
 
Teilanregung 1: Es werden allgemeine Hinweise zu den Inhalten eines sachge-
rechten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gegeben. Als Schlussfolgerung 
wird festgestellt, dass sich die Festsetzungen im Vorentwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan und dem Vorhaben- und Erschließungsplan bzgl. der Art 
der Nutzung widersprechen und somit die rechtlich notwendige Abstimmung der 
beiden Pläne nicht gegeben ist. Darüber hinaus sei es nicht zulässig das Instru-
ment eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu verwenden, wenn man 
neben der Zulässigkeit der Vorhaben im Vorhaben- und Erschließungsplan eine 
breite Nutzungspalette sonstiger Nutzungsmöglichkeiten ermöglicht.  
 

********** 
Mittlerweile wurden der vorhabenbezogene Bebauungsplan überarbeitet und die 
missverständlichen Festsetzungen hinsichtlich der Zulässigkeit der Art der Nut-
zung aufgegeben. Stattdessen wurden konkret auf das Vorhaben des Vorhaben- 
und Erschließungsplans abgestimmte Festsetzungen zur Nutzungsart getroffen. 
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Damit wird u.a. die Übereinstimmung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie dem Durchführungsvertrag ge-
währleistet.  

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 2: Es besteht ein Widerspruch zwischen der Ausweisung der nörd-
lich der Lenneper Straße bestehenden Stellplatzfläche als öffentliche Verkehrs-
fläche mit der Zweckbestimmung Parkplatz und dem  vorgesehenen Nutzungs-
zweck als zugeordnete Stellplatzanlage der Diskothek. 

********** 
Die Fläche wird entsprechend der Anregung im überarbeiteten vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan als Gewerbegebiet mit einer Fläche für Stellplätze festge-
setzt.  

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 3: Es wird darauf hingewiesen, dass die Immissionsrichtwerte an 
den nächst gelegenen Wohnhäusern zur Nachtzeit mit 45 dB(A) zum Teil voll-
ständig ausgeschöpft sind und daher bei nur geringen Abweichungen von den 
Annahmen des Gutachters die zulässigen Richtwert überschritten werden und mit 
berechtigten Nachbarschaftsbeschwerden zu rechnen ist. Nach derzeitiger 
Rechtsprechung hat die Gemeinde auch Lärmbeeinträchtigungen unterhalb der 
zulässigen Richtwerte zu berücksichtigen. Daher bestehen aus Sicht des Immis-
sionsschutzes Bedenken gegen die Planung. Es wird angeregt, die Stellplatzan-
lage nördlich der Lenneper Straße nicht zur Nachtzeit zu nutzen.  
 

********** 
Mittlerweile wurde das Schallschutzgutachten überarbeitet. Zur Bestandsicherung 
der Diskothek soll der nördlich der Lenneper Straße gelegene Parkplatz nun zum 
Nachweis der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze dienen. Im Schall-
schutzgutachten wurden im Hinblick auf notwendige Schallschutzmaßnahmen 
verschiedene Alternativen untersucht. Bei der nun vorgesehenen Errichtung einer 
bis zu ca. 6,0 m hohen Lärmschutzanlage und vollständigen Nutzung der verblei-
benden Stellplatzfläche als Parkplatz werden die maßgeblichen Orientierungs-
werte an den angrenzenden schützenswerten Gebäuden zur Nachtzeit um min-
destens 1 dB (A) unterschritten. Durch die Errichtung des Lärmschutzanlage wird 
eine deutliche Verringerung der Lärmbelastung (vor allem zur Nachtzeit) an den 
angrenzenden Wohngebäuden, im Vergleich zur derzeitigen Situation, sicherge-
stellt. Beschwerden über Lärmbelästigungen sind der Stadt trotz der heutigen 
deutlich ungünstigeren Situation nicht bekannt. Das überarbeitete Lärmschutz-
gutachten weist nach, dass sämtliche einzuhaltenden Lärmwerte mit der vorge-
sehenen Anlage des planungsrechtlich berücksichtigten Lärmschutzwalles ein-
gehalten werden. Auf eine Nutzung der Stellplatzanlage zur Nachtzeit muss da-
her nicht verzichtet werden.  

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Teilanregung 4: Sollten im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans Gewerbegebiete festgesetzt werden, so sollten diese zur Sicherung vor 
erheblichen Belästigungen nach dem Abstandserlass gegliedert werden und im-
missionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt werden. 
Somit kann dem geltenden Vorsorgegedanke bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen ausreichend Rechnung getragen. 
 

********** 
Aufgrund der erfolgten Überarbeitung des Bebauungsplanes vor allem im Hinblick 
auf die Festsetzung bzgl. der Art der Nutzung, die nun konkret auf die geplanten 
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Vorhaben angepasst wurden, wird auf eine Gliederung nach Abstandserlass und 
eine Festlegung von flächenbezogenen Schallleistungspegel verzichtet. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 7 des Landesbetriebes Straßenbau NRW vom 29.05.07 
 
Teilanregung 1: Es wird darauf hingewiesen, dass die detaillierte Ausbaupla-
nung des Kreisverkehrs, der geplanten Busbuchten und sonstiger Straßenbau-
maßnahmen an der Lenneper Straße im weiteren Verfahren mit dem Landesbe-
trieb abgestimmt werden müssen. In diesem Zusammenhang wird auf den not-
wendigen Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Wipper-
fürth und dem Landesbetrieb bzgl. der o.g. Maßnahmen hingewiesen. 

********** 
Die detaillierte Ausbauplanung ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 
Daher kann diese nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens beschlossen wer-
den. Sie wird jedoch im weiteren Verfahren und im Rahmen des Abschlusses der 
Verwaltungsvereinbarung mit dem Landebetrieb Straßenbau abgestimmt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 2: Alle durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bedingten 
Maßnahmen dürfen nicht zur Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Lenne-
per Straße führen und kostenmäßig nicht zu Lasten des Landesbetriebes gehen. 
 

********** 
Durch die vorgesehenen verkehrstechnischen Maßnahmen sind keine negativen 
Auswirkungen auf die Verkehrsqualität der Lenneper Straße zu erwarten. Dies 
wird ausführlich in der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten 
Verkehrsuntersuchung des Büros Runge und Küchler dargestellt. Die Kosten der 
notwendigen Erschließungsmaßnahmen werden durch den Investor getragen und 
in dem Durchführungsvertrag geregelt. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 3: Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandenen Bushalte-
stellen in regelgerechte Busbuchten in Verbindung mit der Anlage einer zusätzli-
chen Überquerungshilfe umzuwandeln sind. 

********** 
Mittlerweile wurde die Lage der geplanten Busbuchten und der Querungshilfe mit 
den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wird die hierfür erforderliche Erweiterung der Verkehrsfläche der Len-
neper Straße festgesetzt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
  
Teilanregung 4: An die Lenneper Straße darf ausschließlich eine Anbindung 
über den geplan-ten Kreisverkehr erfolgen. Weitere Anbindungen sind auszu-
schließen. 
 

********** 
Zur Verhinderung zusätzlicher verkehrstechnischer Anbindungen, außer dem 
Kreisverkehr, wurden in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits Berei-
che ohne Ein- und Ausfahrten beidseits der Lenneper Straße festgesetzt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 5: Die bestehende Zufahrt der Diskothek darf ausschließlich zum 
Zwecke der Ver- und Entsorgung der Diskothek erhalten bleiben. Durch geeigne-
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te bauliche Maßnahmen ist die Nutzung durch Besucher zu verhindern. 
 

********** 
Die Zufahrtsmöglichkeit zum Zwecke der Anlieferung der Diskothek wurde durch 
Aufnahme einer entsprechenden textlichen Festsetzung gesichert. Detaillierte 
bauliche Maßnahmen, die die Zufahrt für andere Nutzergruppen ausschließen, 
werden im weiteren Verfahren mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgestimmt. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 8 + 9 des Oberbergischen Kreises, Amt für Kreis- und Regio-
nalentwicklung vom 26.04.07 und vom 08.06.07 
 
Teilanregung 1: Aus Landschaftspflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken. 
Es wird jedoch um frühzeitige Abstimmung bzgl. des zu untersuchenden Arten-
spektrums gebeten. Darüber hinaus wird eine weitergehender Detaillierung des 
Umweltberichtes und Umweltprüfung für nicht erforderlich gehalten. 

********** 
Zwischenzeitlich wurde, in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, der 
Umweltbericht auch hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange überarbeitet 
und ergänzt. Besondere Schutzvorkehrungen oder sonstige Maßnahmen die im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt werden müssen, sind nicht er-
forderlich. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Teilanregung 2: Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird dringend empfohlen den 
bisher quer durch das Plangebiet verlaufenden verrohrten Siefen/Bachlauf zu 
erneuern und in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde in eine Trasse im 
Bereich der Grundstücksgrenzen zu verlegen und nicht zu überbauen. 

********** 
In Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden wurde die vorgesehene Ver-
legung des über das Grundstück verlaufenden Siefen bereits im Vorfeld abge-
stimmt und im überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
über die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes planungsrechtlich 
gesichert.  

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 3: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einleitung des Nieder-
schlagswassers in die Wupper erlaubnisfähig ist. Hierzu ist jedoch zu untersu-
chen, ob eine Regenrückhaltung und/oder Regenwasserklärung erforderlich ist 
und ggf. entsprechende Flächen festzusetzen sind. 
 

********** 
Im Rahmen der Erarbeitung des Entwässerungskonzeptes wurde die Einlei-
tungsmenge des Niederschlagswassers in die Wupper ermittelt. Demnach beträgt 
die Abflusssteigerung auf Grundlage des BWK - Merkblattes M3 und unter 
Zugrundelegung des Einzugsbereiches durch die neue Einleitungsstelle mit 167 
l/s nur rd. 1%, womit der empfohlene Wert von maximal 10% deutlich unterschrit-
ten wird. Im Bereich des Plangebietes ist die geplante befestigte Fläche kleiner 
als die zurzeit vorhandene, fast vollständige Versiegelung durch Hochbauten o-
der Asphaltflächen. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des auf der vor-
handenen Bebauung anfallenden Niederschlages bereits jetzt über den verrohr-
ten Bach in die Wupper geleitet wird, so dass nicht mit einer Erhöhung der Einlei-
tungsmenge in die Wupper zu rechnen ist. Mittlerweile wurde mit den zuständi-
gen Fachbehörden das geplante Entwässerungskonzept abgestimmt. Das anfal-
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lende Niederschlagswasser wird in die Wupper eingeleitet, wobei das auf den 
privaten Verkehrsflächen anfallende Regenwasser mit dauerbespannten 
Schlammfängen vorbehandelt wird. Das auf den Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser kann unbehandelt dem geplanten Regenwasserkanal der in die 
Wupper mündet zugeführt werde. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 4: Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wurden mit Schreiben vom 
26.04.07 zunächst Bedenken gegen die Umsetzung der Planung geltend ge-
macht. Mit Schreiben 08.06.07 wurden die Bedenken auf Grundlage ergänzender 
Gutachten zurückgenommen, sofern die festgestellten KW- und PAK- Schäden 
unter fachgutachterlicher Begleitung saniert und das Abraummaterial fachgerecht 
entsorgt wird. Darüber hinaus ist ein Verwertungs- und Entsorgungskonzept als 
Bestandteil der Rückbaugenehmigung zu erstellen. 
 

********** 
Der gesamte Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, mit 
Ausnahme der festgesetzten Fläche für Landwirtschaft wird vorsorglich gemäß § 
9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. Die in der Stellungnahme des Ober-
bergischen Kreises vorgebrachten Hinweise werden erläuternd in diese Kenn-
zeichnung aufgenommen. 

 Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 5: Es wird darauf hingewiesen, dass vor beabsichtigten Tiefbau-
maßnahmen im Bereich der unterirdischen Tankanlage beim Kesselhaus weitere 
Untersuchungen erforderlich sind. 

********** 
Die angesprochenen unterirdischen Tanks westlich der Diskothek liegen aufgrund 
der mittlerweile durchgeführten Änderung des Geltungsbereiches außerhalb des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Von den KW-Gehalten geht nach Aus-
sage des Gutachters für den Bereich des Geltungsbereiches des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes bzw. für das Grundwasser keine Gefährdung aus. Tief-
baumaßnahmen sind in diesem Bereich nicht vorgesehen. Die weitere Untersu-
chung und die Festlegung eventueller Sanierungs-/Sicherungsmaßnahmen ist 
daher nicht mehr Gegenstand dieses Bebauungsplanes, sondern bei Tiefbauab-
sichten konkret mit der zuständigen Behörde (hier. Untere Bodenschutzbehörde 
beim Oberbergischen Kreis) zu klären.  

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Schreiben Nr. 10 des Oberbergischen Kreises, Schreiben vom 03.05.07 
 
Die Kreispolizeibehörde empfiehlt, die Anbindung des Plangebietes über einen 
Kreisverkehr. Es wird darum gebeten, die Detailplanungen rechtzeitig mit dem 
Straßenverkehrsamt und der Kreispolizeibehörde, Direktion Verkehr, abzustim-
men. 

********** 
Der Anregung zur Errichtung eines Kreisverkehrs zur Erschließung des Plange-
bietes wurde bereits gefolgt. Die Detailplanungen sind nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens. Daher kann diese nicht im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens beschlossen werden. Die weitere Erschließungsplanung erfolgt in Abstim-
mung mit den zuständigen Fachbehörden. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Schreiben Nr. 11 eines Bürgers vom 22.05.07 
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Teilanregung 1: Der Bürger bittet darum, den Anlieferverkehr der Diskothek von 
der Lenneper Straße aus weiterhin zu ermöglichen.  

********** 
Die Anlieferung wird in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau durch 
Aufnahme einer entsprechenden textlichen Festsetzung planungsrechtlich er-
möglicht. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
Teilanregung 2: Während der Bauphase sind ausreichende Parkmöglichkeiten 
für die Besucher der Diskothek bereitzustellen. 

********** 
Eine Nutzung der nördlich der Lenneper Straße liegenden Stellplatzanlage kann 
auch während der Bauphase, mit Ausnahme des Bereiches in dem die Lärm-
schutzanlage errichtet werden soll, sichergestellt werden. Hierzu soll eine ent-
sprechende vertragliche Regelung zwischen dem Eigentümer der Fläche und 
dem Pächter der Diskothek geschlossen werden. Diese ist jedoch nicht Gegens-
tand des Bauleitplanverfahrens und kann daher auch nicht beschlossen werden.  

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
  
Teilanregung 3: Der Bürger bittet um Prüfung, ob zwischen dem Kesselhaus und 
der Lenneper Straße die Errichtung von 7 Mitarbeiterstellplätzen möglich ist, die 
auch während der Nachtzeit genutzt werden können. 

********** 
Eine über die Anlieferung der Diskothek hinausgehende Zufahrtsregelung von der 
Lenneper Straße aus wird vom Landesbetrieb Straßenbau ausgeschlossen. Da-
mit ist die Erschließung von Mitarbeiterstellplätzen an dieser Stelle nicht möglich. 
Unmittelbar an das Kesselhaus im Süden anschließend, sollen jedoch ca. 20 – 25 
Stellplätze errichtet werden, die auch für die Mitarbeiter der Diskothek nutzbar 
sind. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Schreiben Nr. 12 bis 19  
• Schreiben Nr.12 vom 27.03.07 der Stadt Remscheid, 
• Schreiben Nr.13 vom 29.03.07 der Stadt Halver 
• Schreiben Nr.14 vom 16.04.07 der PLE DOC, Netzplanung 
• Schreiben Nr.15 vom 16.04.07 der Bergische Energie- und Wasser-GmbH 
• Schreiben Nr.16 vom 17.04.07 der Wuppertaler Stadtwerke AG 
• Schreiben Nr.17 vom 18.04.07 des Landschaftsverbandes Rheinland,  
 Rheinisches Amt für Denkmalpflege 
• Schreiben Nr.18 vom 24.04.07 des Rheinisch-Bergischen Kreises 
• Schreiben Nr.19 vom 25.04.07 der Stadt Kierspe, der Bürgermeister 
 
Die in den vorgenannten Schreiben vorgetragenen Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Sie bedürfen keiner Abwägung.  
 
 
Weitere Anregungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit die abwägungsrelevant sind oder Hinweise enthalten, sind nicht 
eingegangen. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: mehrheitlich 
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2. Das Plangebiet wird gegenüber dem Vorentwurf nachfolgend angepasst: 
 

o Rücknahme am westlichen Plangebietsrand (Kesselhaus) auf die im neu-
en FNP dargestellte Grenze der gewerblichen zur landwirtschaftlichen 
Fläche 

o Erweiterung der nördlich der B237 gelegenen Flächen auf die Abgrenzung 
des vollständigen Flurstückes 

o Erweiterung der Verkehrsflächen der B237 westlich des geplanten Krei-
sels bis zum Schnittpunkt der von der Wupper kommenden Flurstücks-
grenze zur B237.  

 

Abstimmungsergebnis zu 2.: mehrheitlich 
 
 
3. Dem vorgelegten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44 

Wipperhof mit den Textlichen Festsetzungen, Vorhaben- und Erschließungs-
plan sowie Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt.  

 

Abstimmungsergebnis zu 3.: mehrheitlich 
 
 
4. Unter der Voraussetzung, dass die fachgutachterlichen Ausarbeitungen und 

Planungen entsprechend des vorgestellten Planungsstandes endbearbeitet 
vorliegen sowie die zugesagte und erforderliche Verpflichtungserklärung des 
Vorhabenträgers (Durchführungsvertrag) nach § 12 BauGB verbindlich vor-
liegt, ist auf der Grundlage dieses Entwurfes die öffentliche Auslegung nach § 
3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden nach 4 (2) BauGB durchzu-
führen. 

 

Abstimmungsergebnis zu 4.: mehrheitlich 
 

  
Der Investor Herr Schoofs begrüßt die Anwesenden und Frau Waßmann (Fa. 
Schoofs) gibt eine kurze Einleitung zum Wipperhof. Anschließend stellt Frau Pör-
sel (Planungsbüro 3D) dem Ausschuss ausführlich den aktuellen Stand der Pla-
nung mit den einzelnen Änderungen vor, u.a. die Abgrenzung des B-Planes, pla-
nungsrechtliche Sicherung der Diskothek, Parkplätze etc.  
 
Herr Bürgermeister Forsting erläutert anschließend die Historie und weist hin auf 
die vorliegende Verträglichkeitsstudie und Auswirkungsanalyse mit den hier ge-
machten Gutachteraussagen zu städtebaulicher Verträglichkeit des Vorhabens 
und zusätzlicher Kaufkraftbindung in Wipperfürth.   
 
In der nachfolgenden Diskussion wurden verschiedene Fragen seitens der Rats-
herren Kohlgrüber, Koppelberg und Mederlet durch Herrn Bürgermeister Forsting, 
den Investor Herr Schoofs und Frau Waßmann beantwortet. 
 
Ratsherr Kohlhgrüber begrüßt die Planung und sieht die Haltung der CDU durch 
die nun vorliegenden Gutachten bestätigt. 
Ratsherr Koppelberg (UWG-Fraktion) steht dem Gutachten kritisch gegenüber, 
da es dem schon vorliegenden Gutachten von GMA widerspricht und sieht nach 
wie vor eine Gefährdung für den Einzelhandel in der Innenstadt. 
Ratsherr Mederlet sieht Chancen und Risiken einer solchen Ansiedlung und stellt 
den hohen Nutzen für die Stadt Wipperfürth belegt durch vorliegende Gutachten 
heraus. 
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1.4.4 Bebauungsplan Nr. 86 Siedlung Düsterohl  

1. Zustimmung zum Vorentwurf 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
Vorlage: V/2007/221 

  
1. Zustimmung zum Vorentwurf 
 
Dem überarbeiteten städtebaulichen Konzept und dem Vorentwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 86 Düsterohl wird zugestimmt.  
 
Abstimmungsergebnis zu 1.: einstimmig 
 
 
2. Beschluss der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
 
Auf der Grundlage des vorliegenden Vorentwurfes zum o.g. Bebauungsplan wird 
die Öffentlichkeit über Ziele und voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet und 
ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: einstimmig 
 

 Nach Einleitung und Vortrag durch Herrn Eckert, Büro Planwerk, Dormagen folgt 
der Hinweis der Verwaltung auf die  Bürgerinformations-Veranstaltung am 
06.09.2007. 
 
 
 
 

  
1.4.5 Einzelhandelskonzept der Stadt Wipperfürth 

Wipperfürther Sortimentsliste - Tiere zoologischer Bedarf/Tierfutter 
Vorlage: V/2007/228 

  
Die mit Beschluss vom 06.09.2006 beschlossene Änderung der Wipperfürther 
Sortimentsliste, die ansonsten als Beurteilungs- und Entscheidungsleitlinie für 
zukünftige Ansiedlungswünsche und Planungen mit innenstadtrelevanten Sorti-
menten beschlossen worden ist, wird bezüglich der Zuordnung des Sortiments 
Tiere/zoologischer Bedarf/Tierfutter rückgängig gemacht.  
 
Zukünftig sind auch diese Einzelhandelssortimente als zentren- und nahversor-
gungsrelevant eingestuft. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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1.5 Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 
  
1.6 Empfehlungen an den Rat 
  

 
  
  
1.6.1 Bebauungsplan Nr. 74 Innenstadt-West, 1. Änderung 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
2. Beschluss als Satzung 
Vorlage: V/2007/217 

  
1. Beschlüsse zu Anregungen und Stellungnahmen 
 
1.1 Auswertung der in der Beteiligung (Bürger, Träger öffentlicher Belan-

ge, Nachbarkommunen) vorgebrachten Anregungen 
 

Es sind insgesamt 16 Stellungnahmen (eine verspätet) eingegangen. In 
diesen Stellungnahmen wurden keine Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht bzw. es wurde bestätigt, dass die von den jeweiligen Behörden und 
Einrichtungen wahrzunehmenden Belange durch die Planung nicht berührt 
werden. In einzelnen Stellungnahmen sind Hinweise enthalten (z.B. auf Lei-
tungen oder Überschwemmungsgebiete) die keiner Abwägung bedürfen. 

 
1.2 Auswertung der in der öffentlichen Auslegung des Entwurfes (Bürger, 

Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen) vorgebrachten Anre-
gungen 

 
Es sind insgesamt 11 Stellungnahmen (eine verspätet) eingegangen. In den 
nicht beigefügten Stellungnahmen wurden keine Bedenken oder Anregun-
gen vorgebracht bzw. es wurde bestätigt, dass die von den jeweiligen Be-
hörden und Einrichtungen wahrzunehmenden Belange durch die Planung 
nicht berührt werden. In einzelnen Stellungnahmen sind Hinweise enthalten 
(z.B. auf Leitungen oder Überschwemmungsgebiete) die keiner Abwägung 
bedürfen. 
 

*************************************************** 
 
Schreiben Nr.1 der Deutschen Telekom AG, Techn. Infrastruktur NL West 
vom 17.04.2007  

 
In dem Schreiben werden Bedenken hinsichtlich geplanter Baumpflanzun-
gen auf Leitungstrassen vorgebracht. Diese Baumneupflanzungen werden 
durch die Planänderung jedoch nicht neu ermöglicht, sondern vielmehr sind 
diese bereits mit der Errichtung des Aldi-Marktes in 1999 entsprechend der 
damaligen Planung erfolgt, also Bestand.  Durch entsprechende technische 
Vorkehrungen ist eine Leitungsunterhaltung möglich.  
 
Da es sich bei der Anregung um Aussagen zum Bestand handelt, die im 
Urplan erfolgten und nicht Gegenstand der jetzigen Änderung sind, wird der 
Anregung nicht gefolgt.  
 
 
Schreiben Nr.2 des Oberbergischen Kreises vom 26.04.2007  
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Der Oberbergische Kreis hat gegen die vorgelegte Planung keine Beden-
ken. In dem Schreiben wird auf die notwendige Sicherung des ökologischen 
Ausgleichs im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Ökokontos hinge-
wiesen. Dem Hinweis wird durch Aufnahme der Ausgleichsverpflichtung in 
den zu ergänzenden Durchführungsvertrag mit dem Investor entsprochen. 
Die Stadt Wipperfürth wird den Ausgleich in diesem Rahmen gewährleisten, 
ersatzweise das im Umweltbericht ermittelte Ersatzgeld an den Kreis zah-
len. 
Dem Hinweis wird damit entsprochen.  
 

 
1.3 Auswertung der in der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfes 

(Bürger, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen) vorgebrach-
ten Anregungen 
 
Es sind insgesamt 11 Stellungnahmen eingegangen. In den nicht beigefüg-
ten Stellungnahmen wurden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht 
bzw. es wurde bestätigt, dass die von den jeweiligen Behörden und Einrich-
tungen wahrzunehmenden Belange durch die Planung nicht berührt wer-
den. Somit bedürfen diese Stellungnahmen keiner Abwägung. 

 
Abstimmungsergebnis zu 1.: einstimmig 
 
 
2. Beschluss der Änderung als Satzung 
 
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 74 Innenstadt-
West bestehend aus Änderungen der Planzeichnung und textlichen Festsetzun-
gen wird gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung mit der dazugehörigen Begründung 
(samt Umweltbericht) beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis zu 2.: einstimmig  

  
 
 

  
1.6.2 REGIONALE  2010 /  Projekt Wasserquintett 

hier: LEADER-Bewerbung 
Vorlage: V/2007/229 

  
Die Stadt Wipperfürth stimmt dem gebietsbezogenen integrierten ländlichen Ent-
wicklungskonzept der Region Wasserquintett zu  und nimmt gemeinsam mit den 
Kommunen Marienheide, Hückeswagen und Radevormwald, dem Wupperver-
band und dem Oberbergischen Kreis an der LEADER-Bewerbung teil. Die Stadt 
Wipperfürth wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten und unter Berücksichtigung ihrer 
Aufgaben alles daran setzen, öffentliche bzw. private Kofinanzierungsmittel für 
die Durchführung der geplanten Projekte zu beschaffen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  
Herr Dr. Molitor, REGIONALE 2010, erläutert den aktuellen Stand zum Leader-
Antrag. Die Ratsherren Kohlgrüber und Mederlet sprechen sich - insbesondere 
aufgrund der Teilnahme am Langen Tag der REGIONEN - positiv für das Enga-
gement der Stadt Wipperfürth aus und loben das Vorgehen. 
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1.7 Anfragen 
  
  
1.7.1 Kreuzung Gladbacher Straße / Ringstraße 

Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.08.2007 
Vorlage: F/2007/021 

  
Herr Bürgermeister Forsting erläutert das Ergebnis des Treffens vor Ort von Ver-
waltung mit Landesbetrieb Straßen. Lediglich von 7.35 – 7.50 Uhr war ein Fahr-
zeug-Rückstau auf der Gladbacher Straße feststellbar, danach entspannte sich 
die Lage wieder.  
 
In einer der kommenden Sitzungen – nichtöffentlicher Teil – des ASU werden die 
Mitarbeiter des Landesbetriebes eingeladen, um über weitere Fragen zu Ampel-
schaltungen zu beraten und Detailfragen zu beantworten.  
 
 
 

  
1.8 Anträge 
  
1.9 Mitteilungen 
  
1.9.1 REGIONALE  2010  /  Ohler Wiesen 

Vorlage: M/2007/266 
  

Herr Dr. Molitor erläutert den Ausschussmitgliedern die Pläne des Vereins VfR 
Wipperfürth, die Sportplätze und das Vereinsheim zu erneuern. Die Aktivitäten 
des VfR zum bevorstehenden 100-jährigen Vereinsbestehen befassen sich mit 
der desolaten Sportplatz-  und Parkplatzsituation sowie dem maroden Vereins-
heim der Sportanlage Ohler Wiesen. Bei 1680 Stunden Trainingseinheiten und 
271 Stunden Spielbetrieb ist eine Sanierung des Rasenplatzes – mit Kunstrasen - 
dringend notwendig. Erforderlich sind auch die Umwandlung des Tennenplatzes 
in Rasenplatz sowie der Bau eines neuen Vereinsheims. 
 
Frau Lippert betont, dass die Überlegungen des VfR insbesondere im Kontext mit 
anderen städtischen Projekten im Bereich Ohler Wiesen, u.a. dem zugewucher-
ten Spielplatz, der sanierungsbedürftigen Eisenbahnbrücke, wasserwirtschaftli-
chen Maßnahmen etc., zu betrachten sind. Als ein Lupenbereich der REGIONA-
LE 2010 wird für den Bereich Ohler Wiesen derzeit ein Rahmenplan erarbeitet, 
um diese Maßnahmen zu bündeln.  
Herr Bürgermeister Forsting begrüßt die Überlegungen des VfR und kündigt an, 
erforderliches Zahlenmaterial über das finanzielle Engagement der Kommune, 
welches trotz massiver Eigenleistungen des VfR notwendig sein wird vor der 
Haushaltsberatung zur Verfügung zu stellen. 
Auch die Ratsherren Mederlet und Kohlgrüber befürworten die vorgestellte Pla-
nung. Herr Müller, sachkundiger Bürger, regt an, auch den Reitverein in die Über-
legungen mit einzubeziehen. Dies und andere Überlegungen werden im Rah-
menplan abgedeckt, so Frau Lippert. 
 
Das Projekt-Exposé zu VfR-Gelände „Ohler Wiesen“ ist als Anlage 1 der Nieder-
schrift beigefügt. 
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1.9.2 Neuaufstellung Flächennutzungsplan 

Vorlage: M/2007/265 
  
 Die schriftliche Mitteilung wird vom Ausschuss zur Kenntnis genommen. 

 
 

  
1.9.3 Tag des offenen Denkmals am 9. September 2007 

Vorlage: M/2007/263 
  
 Die schriftliche Mitteilung wird vom Ausschuss zur Kenntnis genommen. Frau 

Lippert lädt nochmals zur Eröffnung im Haus der Familie und die angebotene 
Rundfahrt ein. 
 
 

  
1.9.4 Neufassung der Landschaftsschutzgebietsverordnung (LSG-VO) 

Vorlage: M/2007/269 
  
 Die schriftliche Mitteilung wird vom Ausschuss zur Kenntnis genommen. 

 
 

  
1.9.5 Umbau einer barrierefreien Toilettenanlage am Surgères Platz 

Vorlage: M/2007/270 
  
 Herr Bürgermeister Forsting informiert den Ausschuss, dass dieser TOP nur als 

vorab-Mitteilung zu betrachten ist und die weitere Beratung in der kommenden 
Sitzung des zuständigen Bauausschusses erfolgt. 
 
Ratsherr Koppelberg regt an, den Behinderten-Parkplatz in die Nähe der Toilet-
tenanlage zu verlegen und außerdem eine Zentralsschließung, sogenannter „Eu-
ro-Schlüssel“, vorzusehen. 
 
 

  
1.10 Verschiedenes 
  
 
 
 
 
 
 
   

Hermann-Josef Bongen 
- Vorsitzende/r - 

 Karin Leiter 
- Schriftführer/in - 

 


